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Hinweis auf Stammrechtssatz
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Stammrechtssatz

In der Rechtsprechung des VfGH wurde die Abhaltung einer militärischen Übung ohne die Zustimmung des

Grundeigentümers (vgl. E VfGH vom 15. März 1985, VfSlg. 10409/1985), das Betreten eines Hauses und die ohne

Zustimmung des Verfügungsberechtigten vorgenommene Nachschau in einigen Zimmern durch einen

Gendarmeriebeamten (E VfGH vom 25. September 1989, VfSlg. 12122/1989), das Betreten und die Nachschau in einer

Wohnung, ohne dass dies freiwillig gestattet worden wäre (vgl. E VfGH vom 13. Juni 1989, VfSlg. 12053/1989), als

Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt angesehen, und zwar in all diesen Fällen

ungeachtet des Umstandes, dass physischer Zwang weder ausgeübt noch angedroht worden war.In der

Rechtsprechung des VfGH wurde die Abhaltung einer militärischen Übung ohne die Zustimmung des

Grundeigentümers vergleiche E VfGH vom 15. März 1985, VfSlg. 10409/1985), das Betreten eines Hauses und die ohne

Zustimmung des Verfügungsberechtigten vorgenommene Nachschau in einigen Zimmern durch einen

Gendarmeriebeamten (E VfGH vom 25. September 1989, VfSlg. 12122/1989), das Betreten und die Nachschau in einer

Wohnung, ohne dass dies freiwillig gestattet worden wäre vergleiche E VfGH vom 13. Juni 1989, VfSlg. 12053/1989), als

Ausübung unmittelbarer verwaltungsbehördlicher Befehls- und Zwangsgewalt angesehen, und zwar in all diesen Fällen

ungeachtet des Umstandes, dass physischer Zwang weder ausgeübt noch angedroht worden war.
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